
1I- 4.tfO der Beilagen zu den 5tel1ographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 8. Juni 1971 No. 6~ 

der Abgeordneten 

und Genossen 

An fra g e 

an. Frau Bundesminister für 1iissenschaft und Forschung 

be,treffend Gutachten des Verfassungsdienstes des· Bundes­

kanzleramtes zum HochschuJ.organisationsgesetz 

Nach dem Staatsgrundgesetz ist die Wissenschaft und ihre 

Lehre f'roi. Im Abschnitt I des En t,..rurf'es des Universi täts-

Organisationsgesetzes ist diese Bestimmung interpretiert. 

In der Diskussion über den. genannten En bnlrf sind viele 

Stiwnen zu hör~n, welche eine solche Interpretation mit 

der Verfassung unvereinbar halten. 

Die unterzeichnten Abgeordneten stellen daher die 

A n :f rag e 

1) Hat das Bundeskanzleramt ein Gutachten des Verfassungs­

dienstes zum Entwurf' des Hochschul-Organisationsgesetz 

angefordert ? 

2) Henn ja, , ... elche Aussage trif;ft dieses Gutachten insbe­

sondere über den Abschni tt I - li'reihei t VOll lvissenschaft 

und ihre Lehre ? 

J) Sind Sie bereit, das Gutachten vollinhaltlich den Abge­

ordneten zur Verfügung zu stell(~n. ? 

l~) Hat das Bundeskanzleramt auf die Stellungnahme des Ver­

fassungsdienstes Einfluß zu nehmen gesucht; ? 

5) \{arum "\-lurde das Gutachtipn. bis jetzt nicht veröffentlicht? 
,i 
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